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Einleitung
Leiharbeit ist eine besondere Form der Beschäftigung, die in Deutschland 
in ihrer modernen Form seit den 1960er-Jahren existiert. Seit 1972 ist sie 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gesetzlich geregelt. Seitdem wurden 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen oftmals verändert. Grundsätzlich 
war Leiharbeit dazu da, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, flexibel 
und schnell auf einen temporären Bedarf an Arbeitskräften zu reagieren. 
Mittlerweile wird diese Form der Beschäftigung allerdings auch unabhän-
gig davon eingesetzt. Die Zahlen der Leiharbeitnehmenden steigen.

Immer mehr Geflüchtete haben Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und 
finden vor allem in der Leiharbeit einen Job. Abgesehen von den allgemei-
nen Voraussetzungen, um in Deutschland Arbeit aufzunehmen, können 
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung seit 2016 auch in der 
Leiharbeit tätig werden. Das war vorher nicht möglich. 

Aus der Beratungspraxis wissen wir, dass es in der Leiharbeit häufiger zu 
unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und prekären Arbeitsbedingungen 
kommt. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen grundlegende Informatio-
nen zum Thema Leiharbeit geben und Sie über Ihre Rechte in der Leiharbeit 
aufklären, damit Sie sich wenn notwendig wehren können! Bitte beachten 
Sie, dass diese Broschüre keine individuelle Beratung ersetzt, bei Fragen 
empfehlen wir Ihnen, mit einer Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen. Die 
Kontaktdaten finden Sie am Ende der Broschüre.



 	 
 

 	 

 	 

 	 

 	 
 

ي الإزدياد!	 
ي العمل المؤقت آخذ �ف

 الحد الأد�ف للأجور �ف
ي نهاية الوثيقة.  

 انظر الجدول �ف

 	 

Wichtige Infos auf einen Blick
	 Wenn Sie als Leiharbeitnehmende*r tätig sind, unterschreiben Sie einen 

Vertrag mit einem Leiharbeitsunternehmen. Dies ist Ihr Arbeitgeber. Sie 
arbeiten allerdings in einem anderen Unternehmen. Dies ist der Einsatz-
betrieb oder sogenannte Entleiher.

	 Spätestens nach neun Monaten müssen Sie den gleichen Lohn bekommen 
wie die Kolleg*innen in Ihrem Betrieb, die die gleiche Arbeit machen wie 
Sie (Equal Pay Grundsatz).

	 Sie können höchstens 18 Monate an einen Betrieb verliehen werden, 
dann muss der Einsatzbetrieb Sie übernehmen oder Sie müssen in einem 
anderen Betrieb eingesetzt werden.

	 In der Leiharbeit haben Sie ein Arbeitszeitkonto, auf dem Plus- und  
Minusstunden gesammelt werden können.

	 Gibt es in dem Betrieb, in dem Sie eingesetzt werden, keine Arbeit mehr, 
müssen Sie weiter von dem Leiharbeitsunternehmen bezahlt werden, 
auch wenn Sie gerade nicht woanders eingesetzt werden können.  
Einsatzfreie Zeit muss bezahlt werden!

	 Der Branchenmindestlohn in der Leiharbeit steigt! 
 Siehe Tabelle am Ende des Dokuments.

	 In der Leiharbeit gibt es zwei Tarifverträge, die zu beachten sind und die 
wichtige Regelungen zu Lohn und Urlaubstagen enthalten: abgekürzt 
DGB-iGZ und DGB-BAP.



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Was ist Leiharbeit?
Leiharbeit ist eine bestimmte Form der Beschäftigung. Das Besondere ist, 
dass das Leiharbeitsunternehmen, mit dem Sie einen Vertrag schließen, und 
das Unternehmen, in dem Sie arbeiten (eingesetzt sind) nicht gleich sind. 
Das Leiharbeitsunternehmen selbst hat also Verträge mit unterschiedlichen 
Unternehmen (Einsatzbetrieben oder Entleihern) geschlossen, an das An-
gestellte verliehen werden. Eine andere Besonderheit ist, dass das Leihar-
beitsunternehmen Sie nur für eine bestimmte Zeit an den Einsatzbetrieb 
verleiht. Der Zeitraum, für den Sie für einen Entleiher arbeiten, kann sehr 
unterschiedlich sein. Das bedeutet, dass Sie als Leiharbeitnehmende*r vom 
Leiharbeitsunternehmen phasenweise an unterschiedliche Unternehmen 
verliehen werden können und somit in unterschiedlichen Betrieben arbeiten.

Erlaubnis Leiharbeits-
firma

Einsatzbetrieb

Leiharbeitnehmende*r

Arbeitsvertrag Arbeitsleistung

Überlassungsvertrag



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gibt es einen Unterschied  
zwischen Leiharbeit, Zeitarbeit und 
Arbeitnehmerüberlassung? 
Nein. Es gibt keinen Unterschied zwischen “Leiharbeit”, “Zeitarbeit” und 
“Arbeitnehmerüberlassung”. Das sind lediglich unterschiedliche Begriffe, 
die aber das gleiche meinen. 

Wichtig! Leiharbeit bedeutet nicht Arbeitsvermittlung. Das Ziel der Arbeits-
vermittlung ist es, Arbeitnehmende in ein Unternehmen zu vermitteln, in 
dem er oder sie angestellt wird. Zwischen der vermittelnden Agentur und 
der arbeitsuchenden Person kommt kein Arbeitsvertrag zustande. Bei der 
Leiharbeit hingegen, sind Arbeitnehmende bei einem Arbeitgeber angestellt 
und werden lediglich in unterschiedlichen Unternehmen zeitlich begrenzt 
eingesetzt.



 
 

 

 
 

 

Wie ist Leiharbeit gesetzlich  geregelt? 
Regelungen zur Leiharbeit kann man in unterschiedlichen Quellen finden. 
Gesetzliche Regelungen gibt es in dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG). Hier sind wichtige Fragen zur Leiharbeit geregelt, unter anderem 
unter welchen Voraussetzungen ein Verleihunternehmen die Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung bekommt.

Darüber hinaus regeln Tarifverträge in der Leiharbeit grundlegende Arbeitsbe-
dingungen wie zum Beispiel Lohn und Urlaubstage. Es ist also wichtig zu wis-
sen, welcher Tarifvertrag in dem eigenen Arbeitsverhältnis angewendet wird. 
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an eine Faire Integration Beratungsstelle.



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Was ist ein Tarifvertrag und  
wann gilt dieser? 
Ein Tarifvertrag ist ein Vertrag zwischen einer Firma und der Gewerkschaft 
(„Haustarifvertrag“) oder der Arbeitgebervereinigung einer bestimmten 
Branche und der Gewerkschaft („Branchentarifvertrag“) über die Arbeitsbe-
dingungen wie zum Beispiel den Lohn oder die Urlaubstage. 

Rahmen- oder Manteltarifverträge sind Vereinbarungen, die grundsätzliche 
Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer 
Branche regeln. Lohn- oder Gehaltstarifverträge regeln die Bezahlung für 
eine bestimmte Firma oder Branche.

Für Ihr Arbeitsverhältnis gilt ein Tarifvertrag, wenn Sie Mitglied in der Ge-
werkschaft sind und Ihr Arbeitgeber Mitglied im Arbeitgeberverband ist und 
die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband einen Tarifvertrag ausge-
handelt haben. Ein Tarifvertrag gilt auch, wenn ein Hinweis dazu in Ihrem 
Arbeitsvertrag steht oder Ihr Arbeitgeber zu einer Branche gehört, in der 
allgemeinverbindliche Tarifverträge gelten (z.B. Gebäudereinigung, Sicher-
heitsdienstleistungen und weitere).

In der Leiharbeit gibt es zwei verschiedene Tarifverträge: BAP/DGB und iGZ/
DGB. Die meisten Leiharbeitsunternehmen wenden einen dieser Tarifver-
träge an. Fragen Sie bei der Beratungsstelle Faire Integration nach, ob ein 
Tarifvertrag für Sie gilt.  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Wofür ist der Einsatzbetrieb zuständig, 
wofür das Leiharbeitsunternehmen?
Der Arbeitsvertrag gilt zwischen Ihnen und dem Leiharbeitsunternehmen.
Somit übernimmt das Leiharbeitsunternehmen die üblichen Pflichten eines 
Arbeitgebers:

1. Lohn:  Sie bekommen Gehalt vom Leiharbeitsunternehmen.
2. Urlaub: Wieviel Urlaub Sie haben, ist im Arbeitsvertrag oder im Tarifver-

trag geregelt. Wenn Sie Urlaub beantragen möchten, so müssen Sie den 
Antrag immer beim Leiharbeitsunternehmen stellen.

3. Krankheit: Wenn Sie krank werden, dann ist das Leiharbeitsunterneh-
men für die Lohnfortzahlung verantwortlich. Krankmelden müssen Sie 
sich deshalb auch auf jeden Fall beim Leiharbeitsunternehmen. 

4. Unfall: Wenn ein Arbeitsunfall passiert, müssen Sie das dem Leihar-
beitsunternehmen melden. Wenn Sie wegen des Unfalles nicht arbeiten 
können, dann ist das Leiharbeitsunternehmen weiter für die Zahlung 
Ihres Lohns zuständig. 

Es kommt kein Vertrag zwischen Ihnen und dem Entleiher/Einsatzunterneh-
men zustande. Aber: Solange Sie in einem bestimmten Einsatzunternehmen 
arbeiten, sind Sie an die Weisungen des Betriebes gebunden. Das heißt, der 
Einsatzbetrieb gibt Ihnen Anweisungen, wie Sie die Arbeit am Arbeitsplatz 
ausführen müssen und gibt die genauen täglichen Arbeitszeiten vor. 

Wichtig: Sie können sich bei Fragen oder Problemen im Betrieb an den 
Betriebsrat wenden, wenn es einen gibt. Das kann sowohl der Betriebsrat in 
Ihrer Leiharbeitsfirma als auch der Betriebsrat in Ihrem Einsatzbetrieb sein. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Was ist ein Arbeitszeitkonto und 
wie funktioniert es? 
Das Arbeitszeitkonto (AZK) ist typisch für die Leiharbeit. In Ihrem Arbeitsver-
trag steht, wie viele Stunden Sie in der Woche arbeiten müssen. In manchen 
Einsatzbetrieben wird jedoch mehr oder weniger gearbeitet oder manchmal 
werden Überstunden gemacht. Dafür gibt es ein Arbeitszeitkonto. Wenn 
in einem Arbeitsvertrag 35 Arbeitsstunden pro Woche vereinbart sind und 
Sie z.B. 40 Stunden im Betrieb arbeiten, dann werden Ihnen 35 Stunden 
ausbezahlt und 5 Stunden auf dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Diese 
Stunden werden Plusstunden genannt. Es gibt auch Minusstunden, wenn 
weniger gearbeitet wird als vereinbart. 

Wenn Sie Plusstunden gesammelt haben, können Sie einen Freizeitausgleich 
vereinbaren. Das muss vorher mit der Leiharbeitsfirma abgeklärt werden. 
Wenn der Vertrag endet, dann müssen die Plusstunden ausbezahlt werden. 
Genauere Informationen zum Arbeitszeitkonto stehen im Tarifvertrag. 

Wichtig! Die Leiharbeitsfirma kann Sie nicht zwingen, ihre Plusstunden abzu-
bauen, weil kein Einsatzbetrieb für Sie gefunden wurde.

Achtung: Hinweise zu Stunden auf Ihrem Arbeitszeitkonto finden Sie häufig 
auf Ihrer Lohnabrechnung (unter AZK-Std. oder Zeitkonto). In manchen
Fällen händigt der Arbeitgeber monatlich separate Über-
sichten über das Arbeitszeitkonto aus.



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Was passiert, wenn der Arbeitgeber 
mir keinen Einsatzbetrieb zuweist?
Wenn Ihr Einsatz in einem Betrieb endet und Sie von Ihrem Arbeitgeber 
nicht in einem anderen Betrieb eingesetzt werden, dann nennt man das 
„einsatzfreie Zeit“.

In der einsatzfreien Zeit werden angesammelte Stunden auf dem Arbeitszeit-
konto nur abgebaut, wenn Sie das vorher mit dem Leiharbeitsunternehmen 
vereinbart haben. Einsatzfreie Zeit ist somit etwas Anderes als Freizeit. Ein-
satzfreie Zeit kann auch nicht ohne Absprache als Minusstunden von Ihrem 
Arbeitszeitkonto abgebucht werden. 

Einsatzfreie Zeit muss bezahlt werden, das heißt Sie bekommen weiterhin 
Ihren Lohn, obwohl Sie gerade in keinem Betrieb arbeiten. Sie müssen aber 
erreichbar sein, für den Fall, dass das Leiharbeitsunternehmen ein neues Ein-
satzunternehmen für Sie gefunden hat. Auch als Leiharbeitnehmende*r gibt 
es Anspruch auf Urlaub. Dieser darf nicht vom Arbeitgeber in der einsatzfrei-
en Zeit angewiesen werden.



 

 
 
 

 

 
 

 
 

Wie lange kann ich in einem Einsatz-
betrieb eingesetzt werden?
In der Leiharbeit gibt es eine sogenannte Höchstüberlassungsdauer. Die legt 
fest, wie lange Sie höchstens in einem Einsatzunternehmen arbeiten dürfen. 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter dürfen nicht länger als 18 Monate im 
gleichen Betrieb eingesetzt werden. Außer in einem Tarifvertrag wurde ge-
regelt, dass der Leiharbeiter oder die Leiharbeiterin länger als 18 Monate in 
einem Betrieb bleibt, dann ist das rechtlich möglich. 

Danach muss der Einsatz in dem Betrieb beendet werden und Sie können als 
Leiharbeiterin oder Leiharbeiter in einem anderen Betrieb eingesetzt wer-
den. Allerdings können Sie nach 3 Monaten Wartezeit wieder in dem Betrieb 
eingesetzt werden, wo Sie vorher schon für 18 Monate gearbeitet haben. 
Der Entleiher kann Sie aber auch nach 18 Monaten (oder auch schon früher) 
in seinem Unternehmen fest anstellen. 



ي مجال العمل المؤقت
،يوجد هناك حد أد�ف للأجور �ف

 والذي لا يصح تجاوزه والتحايل عليه.
ف يسري فيه الحد   الأد�ف للأجور ي قطاع مع�ي

فإذا تمت إعارتك للعمل �ف
  الملزم بشكل عام فيجب دفع هذا

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2024 

Wieviel Lohn bekomme ich?
In der Leiharbeit gibt es einen Mindestlohn, der nicht unter schritten  
werden darf. Wenn Sie in eine Branche verliehen werden, in der ein allge-
mein verbindlicher Branchenmindestlohn gilt, muss dieser gezahlt werden. 

In den Tarifverträgen gibt es bestimm-
te Lohngruppen, die bestimmten 
Tätigkeiten zugeordnet sind. Für be-
stimmte Tätigkeiten müssen Sie einen 
höheren Lohn erhalten. Es ist wichtig, 
direkt in der richtigen Lohngruppe 
eingruppiert zu sein. 

Wichtig: Es kommt vor, dass Ihr 
Arbeitgeber Sie in eine geringere 
Lohngruppe einstuft als eigentlich  
korrekt ist. Informieren Sie sich in 
Ihrer Gewerkschaft oder bei der  
Beratungsstelle von Faire Integration, 
ob sie in die richtige Lohngruppe  
eingestuft wurden.

Im Jahr 2024 kann sich der 
Mindestlohn aufgrund von  
Tarifverhandlungen verändern.

Deutschland

01.10.22-
31.03.23 12,43 Euro 

01. 04.23- 
31.12.23 13,00 Euro

ab
01.01.24 13,50 Euro

ألمانيا

01.10.22-
31.03.23 12,43 Euro 

01. 04.23- 
31.12.23 13,00 Euro

01.01.24 
ابتداءً من

13,50 Euro



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Ist es in Ordnung, dass ich weniger
verdiene als meine Kolleg*innen im 
gleichen Betrieb?
Normalerweise müssen Sie ab dem ersten Tag des Einsatzes in einem Betrieb 
den gleichen Lohn bekommen wie Angestellte in diesem Betrieb, die die 
gleiche oder eine ähnliche Arbeit machen (Grundsatz von Equal Pay). Auch
sollen Sie zu den gleichen Arbeitsbedingungen (Überstunden, Pausen, Ruhe-
zeiten, Nachtarbeit, Urlaub, etc.) arbeiten wie Ihre Kolleg*innen (Grundsatz 
von Equal Treatment). In einem Tarifvertrag kann allerdings etwas Anderes 
geregelt werden. 

Somit ist es möglich, dass Sie weniger verdienen als Ihre Kolleg*innen im 
Einsatzbetrieb, wenn ein Tarifvertrag für Ihr Arbeitsverhältnis gilt. Für fast 
alle Leiharbeitnehmenden gilt ein Tarifvertrag, daher verdienen sie in den 
ersten 9 Monaten für die gleiche Arbeit oft weniger als ihre festangestell-
ten Kolleg*innen. Wenn Sie länger als 9 Monate im gleichen Einsatzbetrieb 
arbeiten, müssen Sie danach per Gesetz genauso viel Lohn erhalten wie Ihre 
Kolleg*innen. Allerdings bleiben viele Leiharbeitnehmenden keine 9 Monate 
in einem Betrieb, daher greift diese Regel für sie nicht.

Der Zeitpunkt, wann die equal pay Regelung greift, kann durch Tarifverträge 
abweichend geregelt sein. Informieren Sie sich in einer Beratungsstelle von 
Faire Integration.



 

 
 

 

 
 

 
 

Kündigung in der Leiharbeit 
– Was muss ich wissen?
Bei Kündigungen müssen Kündigungsfristen eingehalten werden, das gilt
auch für Leiharbeitnehmende.

Kündigungsfristen können sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, aus Tarif-
verträgen und aus dem Arbeitsvertrag ergeben. In der Probezeit, die in der 
Leiharbeit meist 6 Monate beträgt, sind die Kündigungsfristen häufig sehr 
kurz. Informieren Sie sich in einer Beratungsstelle!

Wenn Ihr Einsatz in einem Einsatzbetrieb endet und wenn Sie keine neue 
Arbeit zugewiesen bekommen, so heißt das nicht, dass Sie deswegen auto-
matisch gekündigt werden können. Wenn Sie nicht verliehen werden, ist dies 
zunächst einsatzfreie Zeit und das Leiharbeitsunternehmen muss den Lohn 
weiterbezahlen, auch wenn Sie nicht eingesetzt sind und arbeiten. Dennoch 
wird Leiharbeitnehmenden oft wegen fehlenden Aufträgen gekündigt.



 
 

www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Leiharbeit-Werkvertraege/ 
 FAQ-Leiharbeit/faq-leiharbeit.html

 
 

 
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/317243/

 leiharbeit-arbeitnehmerueberlassung-zeitarbeit

 
 

www.dgb.de/themen/++co++847c6e4a-fc0d-11e5-a74a-52540023ef1a

  
www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Zeitarbeit-Arbeitnehmerueberlassung/

Voraussetzungen/voraussetzungen_node.html
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Gewerkschaften
Für weitere Beratung können Sie sich an die zuständige Gewerkschaft wenden. 
Gewerkschaften in Deutschland sind Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerver-
tretungen und unterstützen ihre Mitglieder in vielen Fragen. Sie haben in vielen 
Städten in Deutschland Büros, an die Sie sich wenden können. Hier finden Sie 
eine Übersicht über die einzelnen Gewerkschaften und Kontaktdaten:
www.faire-integration.de/de/topic/104.gewerkschaften.html

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand (DGB-Bundesvorstand)
Henriette-Herz-Platz 2, 
10178 Berlin
Tel.: +49 30 24060-0
www.dgb.de

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
Olof-Palme-Str. 19, 
60439 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 95737-0
www.igbau.de

IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)
Königsworther Platz 6, 
30167 Hannover
Tel.: +49 511 7631-0
www.igbce.de

Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG)
Weilburger Str. 24, 
60326 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 7536-236
www.evg-online.org

Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW)
Reifenberger Str. 21, 
60489 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 78973-0
www.gew.de

IG Metall (IG Metall)
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 
60329 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 6693-0
www.igmetall.de

Gewerkschaft Nahrung-Genuss- 
Gaststätten (NGG)
Haubachstr. 76, 
22765 Hamburg
Tel.: +49 40 38013-0
www.ngg.net

Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Bundesvorstand
Stromstraße 4, 10555 Berlin
Tel.: +49 30 399921-0
www.gdp.de

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di)
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin
Tel.: +49 30 6956-0
www.verdi.de

http://www.dgb.de
http://www.igbau.de
http://www.igbce.de
http://www.evg-online.org
http://www.gew.de
http://www.igmetall.de
http://www.ngg.net
http://www.gdp.de
http://www.verdi.de


(GEW) 
 Reifenberger Str. 21,

60489 Frankfurt/Main
 +49 69 78973-0 :

www.gew.de

 
(IG Metall)

 Wilhelm-Leuschner-Straße 79,
60329 Frankfurt/Main

 +49 69 6693-0 
www.igmetall.de

 
(NGG) 

 Haubachstr. 76,
22765 Hamburg

 +49 40 38013-0 :
www.ngg.net

(GdP) 

Stromstraße 4, 10555 Berlin
 +49 30 399921-0 :

www.gdp.de

(ver.di) 

 Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin

 +49 30 6956-0 :
www.verdi.de

 
(DGB-Bundesvorstand) 

 Henriette-Herz-Platz 2,
10178 Berlin

الهاتف: 24060-0 30 49+ 
www.dgb.de

  
(IG BAU) 

 Olof-Palme-Str. 19,
60439 Frankfurt/Main
 +49 69 95737-0 :

www.igbau.de

 
(IG BCE) 

 Königsworther Platz 6,
30167 Hannover

 +49 511 7631-0 :
www.igbce.de

 
(EVG)

 Weilburger Str. 24,
60326 Frankfurt/Main

 +49 69 7536-236 
www.evg-online.org

 
 

 

www.faire-integration.de/de/topic/104.gewerkschaften.html

https://www.faire-integration.de/ar/topic/90.weitere-unterst%C3%BCtzung-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85.html


 
 

هنا تجدون مراكز إستشارة الإندماج العادل:
www.faire-integration.de/beratungsstellen

Faire Integration Beratungsstellen:
Die Faire Integration Beratungsstellen sind in jedem Bundesland vertreten 
und können Sie bei Fragen zum Thema Leiharbeit oder anderen sozial- und 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen beraten. 

Hier finden Sie die Beratungsstellen von Faire Integration:  
www.faire-integration.de/beratungsstellen

https://www.faire-integration.de/ar/topic/79.beratungsstellen.html
http://www.faire-integration.de/beratungsstellen
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können eine (Rechts-)Beratung nicht ersetzen. Eine Gewähr für die jederzei-
tige Aktualität wird nicht übernommen.



Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 
Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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